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Leistungsverzeichnis
 Projekt (2320)

Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita

 Leistung (LV)

323    Außenputzarbeiten

     Bauvorhaben     

Umbau Gemeindezentrum/Kita

Lüdenscheider Straße 17

51688 Wipperfürth

 Bauherr

Evangelische Kirchengemeinde Wipperfürth Telefon +49 (2267) 4398 Ansprechpartner:       ...

Lüdenscheider Straße 17 Fax Herr von Rekowski Michael

51688 Wipperfürth Mobil    +49 (179) 9021592

michael.rekowski@ekir.de

 Planverfasser / Ausschreibung

Ansprechpartner:       ...künz + wiedenkeller architekten Telefon +49 2196/729032-0

Herr Daniel Wiedenkellerpartner mbB Fax

Thomas-Mann-Straße 38

42929 Wermelskirchen mail@kuenzwiedenkeller.de    

 Bauleitung

Ansprechpartner:       ...künz + wiedenkeller architekten Telefon +49 2196/729032-0

Herr Stefan Claubergpartner mbB Fax

Thomas-Mann-Straße 38 Mobil    +49 (151) 52572859

42929 Wermelskirchen mail@kuenzwiedenkeller.de

 Ansprechpartner / Bemerkung

    

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben noch Fragen? (mail@kuenzwiedenkeller.de)

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis  Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita (2320)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins 

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Bauleistungsversicherung 0,3 %

- anteiliges Bauwasser 0,2 %

- anteiliger Baustrom 0,2 %

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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Leistungsverzeichnis Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita (2320)

            
323 AußenputzarbeitenLV

 BVB Besondere Vertragsbedingungen

1. Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B)

Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich
sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten,
Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den
übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechenden funktionsfähige Leistung
geschuldet wird.

2. Mengenabweichungen (§ 2 Abs. 3 VOB/B)

Die Klausel „Massenänderungen – auch über 10% - sind vorbehalten und
berechtigen nicht zu einer Preiskorrektur“ ist unwirksam.

3. Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom
Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen
Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis zu erstellen und dem
Auftraggeber zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Bauterminplan
für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben.

Dieser Bauterminplan muss Abhängigkeiten zu Vorleistungen anderer Gewerke
berücksichtigen und - sofern erforderlich - Trockenzeiten, Lieferzeiten und
dergleichen enthalten.

4. Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B)

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers zulässig.

5. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die
durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche
Mindestmaß zu beschränken.

Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

6. Benutzung von Arbeitsplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Arbeitsplätze
gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung.

7. Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Lagerplätze gemäß
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Leistungsverzeichnis Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita (2320)

            
323 AußenputzarbeitenLV

 BVB Besondere Vertragsbedingungen

§ 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung.

8. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B)

Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) werden
bauseits gestellt.

Von den Kosten hierfür sowie für die Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer

einen Betrag von  0,4 % seiner Schlussrechnungssumme.

9. Baureinigung und Abfallbeseitigung

Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299
(aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN
dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt
Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und
anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt.

Dabei werden vom Auftraggeber die tatsächlich entstandenen Kosten zugrunde
gelegt.

Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung
Abfälle zu vermeiden.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und
Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu
halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer
ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen,
Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

10. Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B)

Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die
fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie
ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben
nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der
Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der
Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich
Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem
Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.

Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb
eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers
gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm
übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat
zuvor schriftlich zugestimmt.

Bei Verstößen des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten
Nachunternehmer gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Bedingungen
für die Beauftragung von Nachunternehmern, hat der Auftragnehmer eine
Vertragsstrafe gemäß besonders anzufertigender Urkunde zu zahlen.
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 BVB Besondere Vertragsbedingungen

Ist darauf zu achten, dass bei der Ausführung von Arbeiten, täglich ein
Mitarbeiter vor Ort ist, welcher der deutschen Sprache mächtig ist. 

11. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B)

Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und
Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der
Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und
Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung
rechtzeitig zu beantragen.

12. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit der Herstellung nach Erteilung des
Zuschlags alsbald zu beginnen und in einer angemessenen Zeit zügig zu Ende
zu führen.

13. Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B)

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom Auftragnehmer
verschuldeten Überschreitung des Endtermins als Vertragsstrafe 0,2 % der
Netto-Auftragssumme je Werktag der Überschreitungszeit geltend zu machen,
insgesamt jedoch höchstens 5 % der Netto-Auftragssumme. Die Vertragsstrafe
für die nicht fristgerechte Erfüllung kann neben dem Anspruch auf Erfüllung
geltend gemacht werden. Dem Auftragnehmer bleibt der Mitverursachungs-/
Mitverschuldenseinwand erhalten.

a) Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom Auftragnehmer
verschuldeten Überschreitung einer Einzelfrist als Vertragsstrafe 0,3 % je
Werktag der bis zu diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber vertragsgemäß zu
leistenden gesamten Bruttoschlussrechnungssumme geltend zu machen,
insgesamt jedoch höchstens 5 % der bis zu diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber
vertragsgemäß zu leistenden Bruttoschlussrechnungssumme.

b) Die nach dem vorstehenden Absatz fällig werdende Vertragstrafe ist dann
nicht verwirkt, wenn die in diesem Vertrag vereinbarte Ausführungsfrist
eingehalten wird. Das gilt nicht, wenn durch die vom Auftragnehmer zu
vertretende Versäumung einzelner Einzelfristen der im Bauzeitenplan
festgelegte Arbeitsbeginn für andere Gewerke verschoben wird oder dem
Auftraggeber ein Verzugsschaden entsteht.

c) Der bei der Abnahme auszusprechende Vorbehalt der Geltendmachung kann
noch bis zur Fälligkeit der Schlussrechnung erklärt werden.

d) Die Einhaltung der Zwischentermine ist aus den nachfolgend erläuterten
Gründen für das Bauvorhaben von ganz besonderer Bedeutung, weshalb eine
Pönalisierung auch der Zwischentermine vereinbart wird

Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden vom Auftragnehmer auf der Baustelle
eingesetzten Schwarzarbeiter als Vertragsstrafe 0,2 % der
Netto-Auftragssumme je Werktag und Mann geltend zu machen, insgesamt
jedoch höchstens 10 % der Netto-Auftragssumme, maximal aber
250.000,-EUR.

Die Vertragsstrafe ist spätestens bei der Abnahme vorzubehalten und kann von
der sich aus der Schlussrechnung ergebenden noch offenen
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Werklohnforderung des Auftragnehmers in Abzug gebracht werden.

Wenn es sich bei dem Auftragnehmer um einen Kaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches handelt und er aus Anlass der Vergabe eine Abrede
getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 3
% der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Ansprüche auf einen
höheren Schadensersatz bleiben unberührt. 
Wenn es sich bei dem Auftragnehmer um einen Nichtkaufmann handelt und er
aus Anlass der Vergabe eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige
Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 3 % der Auftragssumme an den
Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer, niedrigerer
Höhe nachgewiesen wird.

14. Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung

Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen
Diebstahl und andere Schäden zu schützen

Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen, welche die Leistungen
des Auftragnehmers mit abdeckt. Die Selbstbeteiligung beträgt pro
Versicherungsfall 500 Euro. 
Sofern der AN durch einen Versicherungsfall betroffen ist, trägt er diesen
Selbstbehalt im Verhältnis zum Auftraggeber. Der Auftragnehmer beteiligt sich

an der Versicherungsprämie mit 0,3 % Euro. Der Betrag kommt von der
Schlussrechnung in Abzug.

15. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden
von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs
abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den
Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen
aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen
Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft
verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs.
2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B).

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden
entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

16. Abnahme (§ 12 VOB/B)

Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden
Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb
einer Frist von zwölf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den
Auftragnehmer durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme
der Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetermin nicht einigen, wird
dieser vom Auftraggeber unter Beachtung einer ausreichenden und § 12 Abs. 1
VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der Auftragnehmer hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt
werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit
genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem
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Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen.

Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder
wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die Abnahme in dieser Weise
verweigert, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach
Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die
Fertigstellung mitzuteilen.

17. Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7

VOB/B)

Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist
für Mängelansprüche wird generell die Dauer von 5 Jahren, beginnend ab der
Abnahme, vereinbart. Diese Dauer der Gewährleistung wird ausdrücklich auch
vereinbart für wartungsrelevante Teile, selbst wenn der Auftraggeber dem
Auftragnehmer die Wartung derselben nicht übertragen hat.

18. Abrechnung (§ 14 VOB/B)

Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5 generell nur dann
durchgeführt, wenn keine Zeichnungen vorliegen, denen die ausgeführte
Leistung entspricht.

Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei
Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden
Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des
Aufmaßergebnisses nicht genommen.

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle
Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher
Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der
Auftragnehmer.

Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach
dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu
berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder
Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen
sind durchlaufend zu nummerieren.

Alle Rechnungen sind in 1-facher Ausfertigung und an den Auftraggeber
adressiert einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen,
 Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 1-facher Ausfertigung den

Rechnungen beizufügen.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen;
der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz
einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei
Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat,
wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem beim
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Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die
bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen
Umsatzsteuerbeträge anzugeben.

Die Schlussrechnung ist vom Auftragnehmer in prüfbarer Form innerhalb von 20
Werktagen nach Fertigstellung vorzulegen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt
vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung ( 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich
schriftlich mitzuteilen.

19. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B)

Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B.
Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine
Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger
Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Für nicht ausdrücklich abgeforderte Stundenlohnarbeiten besteht keinerlei
Vergütungsanspruch des AN.

Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze
unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden.

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich
Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen
außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: 
das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die
Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder
Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert
nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im
Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die
Gerätekenngrößen.

Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln
aufgegliedert werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten
Durchschriften erhält der Auftragnehmer.

Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den
Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und
Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich
bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen
handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis
abzurechnen sind.
Eine Abzeichnung des Bautagebuches bedeutet keine Anerkenntnis der
Stunden.

Später verdeckte oder untergegangene Leistungen
Werden Leistungen in Form von Stundenlohnarbeiten erbracht, die später nicht
mehr nachvollziehbar sind (Abbruchleistungen, später überdeckte Leistungen),
so sind vom AN geeignete Maßnahmen zur Dokumentation der erbrachten
Leistung zu ergreifen, beispielsweise eine Fotodokumentation mit

10.02.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita (2320)

            
323 AußenputzarbeitenLV

 BVB Besondere Vertragsbedingungen

Handykamera. Kann der AN seinen Vergütungsanspruch mangels Beleg über
die Leistungserbringung nicht belegen, so entfällt die Vergütung!

Vergütung von Stundenlohnaufwendungen
Nicht vergütet werden
- Aufsichtsstunden (Bauleiter, Polier o. Ä.),
- Überstundenzuschläge,
- Anmarsch, Fahrzeiten, Materialbesorgung,
- Materialtransport, Gerätetransport,
- sonstige Vorbereitungsarbeiten, wie Werkzeuge herrichten u. ä.

Vergütet werden die tatsächlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit,
verwendetes Material für diese Leistungen (nach LV oder nachrangig
Tagespreis des Baustoffhandels).

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- alle Sozialkosten,
- Erschwernis- und sonstige Zuschläge,
- Lohnnebenkosten (Auslösungen, Wegegelder, Unterkunfts- und

Übernachtungsgelder usw.),
- Wagnis und Gewinn.

Eine Einrechnung der Stundenlohnarbeiten in die LV-Summe (Angebot bzw.
Auftrag) berechtigt nicht zur Ausführung dieser Arbeiten. Die Leistungen sind als
Eventualposition zu verstehen und können ggf. auch unausgeführt bleiben, in
diesem Fall erfolgt dann keine Abrechnung.

Nicht fristgemäß vorgelegte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

20. Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B)

Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 30 Tagen nach Zugang
der Schlussrechnung fällig.

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das
Geldinstitut den ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat.

Die Zahlungsfrist ist gewahrt, wenn der Auftraggeber innerhalb der
Zahlungsfristen einen Verrechnungsscheck per Post an den Auftragnehmer
abgesandt hat.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den
Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung
geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert
der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber adressierte Rechnung
nachgewiesenen vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts.

Der Auftragnehmer gewährt dem Auftraggeber ein Skonto in Höhe von (siehe
Bauvertrag) % der Auftragssumme bei Zahlungen innerhalb von 18 Tagen nach
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Rechnungszugang beim Auftraggeber, wobei die Gutschrift auf dem Konto des
Auftragnehmers oder der Scheckeingang entscheidet.

Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen.

Die Aufrechnung mit vom Auftraggeber bestrittenen Gegenansprüchen des
Auftragnehmers ist ausgeschlossen.

21. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der

Leistungen bis zur Abnahme 10 % der Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter
Nachtragsaufträge) einbehalten.

Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer
unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und
hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der
Sachmängelansprüche auf die Dauer der Gewährleistungszeit zuzüglich der
sich durch Hemmung oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit

der Abnahme der Bauleistung, 5 % der Bruttoabrechnungssumme einbehalten.

Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer
unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und
hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union
zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

22. Änderung der Vertragspreise

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden
nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst
in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen
Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen -
Festpreise.

23. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B)

Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache
verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich.

Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache.

Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen
zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Putz-/Stuckarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18350
Putz-/Stuckarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend zu den in VOB Teil C aufgeführten Normen gelten die Regelwerke der nachstehend
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genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von
Kalkulation und Arbeitsausführung:
- BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB,
- BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,
- GIPS: Bundesverband der Gipsindustrie e. V.,
- Bundesverband Leichtbeton e. V.,
- Bundesverband Porenbetonindustrie e. V.,
- RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,
- SAF: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade,
- VDPM: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V.,
- WTA: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege

e. V.
- DVL: Dachverband Lehm e. V., 
- DGfdB: Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V. (beim Bau von  Schwimmbändern)

2 Ausführung und Konstruktion

2.1 Allgemeine Hinweise
Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition
und Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation
übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und
technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene
Maße und benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und
erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei
Überschreitung der Toleranzgrenzen, insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der AG unverzüglich zu
verständigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder
Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die
Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das
diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines
Vergütungsanspruchs prüfen lassen.

Vor Ausführungsbeginn sind vom AN alle vorhandenen Fenster, Türen und Verglasungen auf Schäden
und Verunreinigungen zu prüfen und diese beim AG anzuzeigen. Nicht angezeigte Kratzer oder
Mörtelverunreinigungen werden als vom AN verursacht vermutet. Alle Einbauteile wie Fenster,
Fensterstöcke, Türen, Türfutter, Türrahmen, Türzargen, Verglasungen, Sichtbetonbauteile,
angrenzende Bauteile etc. sind daher sorgfältig abzudecken.

Höhenmarken dürfen zunächst nicht überputzt werden. Das nachträgliche Beiputzen der Fehlstellen
von Höhenrissen nach Aufforderung durch die Bauleitung ist Leistung des AN.

Die Ausführung von Oberputzen ist ausschließlich mit rostfreiem Werkzeug zulässig.

2.2 Untergrund, Vorleistung
Sämtliche Putzuntergründe sind erforderlichenfalls vom AN zur Erhöhung der Putzhaftung zu
ertüchtigen, so beispielsweise durch Spritzbewurf oder Auftragen von Haftbrücken. Ferner ist
sicherzustellen, dass keine Verminderung der Putzhaftung aufgrund von eingesetzten Trennmitteln,
durch nicht saugende Untergründe oder Oberflächen mit Bindemittelanreicherungen (Sinterschicht)
erfolgt.
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Fehlstellen, zu tiefe oder zu breite Fugen sind auszugleichen; sie dürfen nicht im Zusammenhang mit
der ersten Putzlage ausgeglichen werden.

Alle Stellen, an denen Risse im Putzgrund sichtbar sind oder wo Risse erwartet werden, sind vor
Beginn mit dem Auftraggeber zu besichtigen und festzulegen. Die erforderlichen Maßnahmen zur
Vermeidung von Rissen sind vor Beginn der Arbeiten mit dem AG abzusprechen und deren Vergütung
zu regeln.

Sofern Bauteile vor Arbeitsausführung vom AN abgewässert bzw. abgestrahlt werden, ist
sicherzustellen, dass feuchtigkeitsempfindliche bzw. stark saugende Materialien vor zu großem
Nässeeintrag geschützt werden.

Sofern der AN gewässerverunreinigende Zusätze bei Nassreinigungen einsetzt, sind die Gerüstlagen
so mit Folie abzudecken, dass das kontaminierte Wasser vom AN über Rinnen gesammelt und
geordnet entsorgt wird.

2.3 Oberflächen
Sämtliche Nachputzarbeiten sind mit gleichem Material wie die nebenliegenden Hauptflächen so
auszuführen, dass keine Absätze oder Ansätze erkennbar sind.

Putze und Spachtelungen sind mindestens in Standardqualität (Q2) nach DIN 18550 auszuführen, DIN
EN 13914 bleibt insoweit in Bezug auf die dort genannten Ausführungstoleranzen ohne Beachtung.

Sind Oberflächen gemäß Leistungsbeschreibung in den Qualitätsstufen Q3 oder Q4 nach DIN 18550
bzw. nach Merkblatt "Putzoberflächen im Innenbereich" des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.
herzustellen, sind grundsätzlich die erhöhten Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 einzuhalten.

Sofern später auftretende Streiflichtverhältnisse offensichtlich absehbar sind (z. B. lange, schmale
Flure, Wandleuchten, Downlights in Wandnähe), erkundet der AN unaufgefordert beim AG, ob
Streiflicht zu erwarten ist und welche Güte die Putzoberfläche aufweisen soll. Einen deutlichen Hinweis
auf später zu erwartende Streiflichtverhältnisse geben hierbei Elektro-Wandauslässe sowie
wandbündige Türen und Fenster ohne seitlichen Wandanschlag. Unterbleibt die rechtzeitige Erkundung
des AN zu Streiflichtverhältnissen und Qualitäten der Putzoberfläche, gehen alle späteren Aufwendung
zur Beseitigung von minderwertigen Oberflächenqualitäten zulasten des AN.

2.4 Einbauten/Einbauteile
Soweit für das Anputzen und Überputzen von Einbauteilen nichts anderes vereinbart ist, soll folgende
Ausführung gelten: Rahmen, Gewände, Fachwerkteile u. Ä. aus Metall oder Holz dürfen keine
kraftschlüssige Verbindung mit dem Putz haben, sie sind mit durchgehender Armierung zu
überspannen und zusätzlich an der Putzoberfläche oberhalb des Materialwechsels durch Kellen schnitt
zu trennen. Der Kellenschnitt ist vom AN nachträglich dauerelastisch zu verfugen.

Soweit Türen, Klappen o. ä. Einbauteile mit nicht verdeckten Befestigungsmitteln (z. B.
Befestigungslaschen) in unverputztes Mauerwerk eingesetzt werden, sind die angrenzenden
Wandflächen zu putzen. Dies gilt insbesondere für die Stahleckzargen, deren Befestigungslaschen zu
überputzen sind, sowie für Aufzugsfahrschachttüren, deren Laibungen gleichfalls nachträglich
einzuputzen sind.

Bauseitig geschlossene Durchbrüche und Schlitze sind vor Ausführung des Flächenputzes zeitlich
vorgezogen zunächst mit einem Grundputz vor Ausführung des Flächenputzes zu überputzen.

In den Putz einbindende Bauteile, wie z. B. Rohrleitungen, sind vom AN vor dem Einputzen elastisch zu
ummanteln, sodass keine Risse am Putz durch Bewegungen der Einbauteile entstehen können. Bei
Verwendung von Zementputz oder Kalkzementputz im Zusammenhang mit der Anarbeitung von
Natursteinoberflächen (z. B. Natursteinfensterbänken) ist vom AN vor Ausführung die Verträglichkeit
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des Steins zu Zementmörtel in Bezug auf später entstehende Verfärbungen des Steins zu prüfen.

2.5 Laibungen/Außenecken
Eckausbildungen an Laibungen und Außenecken sind stets mit verzinkten Eckschutzprofilen
auszuführen. Der Putzanschluss an Fenster und Türen ist mittels elastischer Anputzprofile auszubilden.

Soweit Außentür- und Fensterelemente zum Zeitpunkt der Ausführung des Laibungsputzes noch nicht
eingebaut sind, werden die Laibungen in ihrer gesamten Tiefe verputzt, um einen geeigneten
Untergrund für Dampfsperrfolien und Fugendichtbänder zu schaffen.

Die Laibungen von Türöffnungen mit Stahleckzargen sind auf der Zargengegenseite mit einem
verzinkten Putzeckschutzprofil zu versehen, die Laibung ist nachfolgend in gesamter Breite bis an die
Stahlzarge zu putzen; der Putz soll nicht auf Dicke 0 mm auslaufen.

Aufzugsfahrschachttüren sind fahrschachtseitig einzuputzen, um einen dichten Bauwerksanschluss zu
gewährleisten.

2.6 Fugen/Anschlüsse
In zu verfliesenden Bereichen mit optischen Anforderungen (Bäder- und WC-Einheiten) sind
Putzlehrschienen zur Erlangung absoluter Oberflächenebenheit einzubauen.

2.7 Armierung und Putzträger 
Sämtliche Materialwechsel im Untergrund, Schlitze und Durchbrüche sowie alle Ecken von Fenstern
und Türen sind vor dem Überputzen mit einer Putzarmierung aus Glasfasergewebe, Maschenweite ca.
4mm zu versehen. Zu überputzende Schlitze sind unterhalb der Armierungslage vor dem Verputzen
vollflächig zu füllen. 

Materialien mit geringer Putzanhaftungsmöglichkeit und/oder geringer Saugfähigkeit sind vor dem
Verputzen mit einem Putzträgergewebe aus Rippenstreckmetall zu überspannen und während des
Verputzens zusätzlich mit Armierungsgewebe mit einem seitlichen Überstand >150mm zu überdecken.

2.8 Sanierputz
Die Ausführung von Sanierputzmaßnahmen erfolgt auf Grundlage der WTA-Merkblätter unter
Beachtung und Einhaltung aller darin beschriebenen Anforderungen und Prüfkriterien.

2.9 Außenputz
Vor dem Aufbringen eines Außenputzes auf porösem Ziegelmauerwerk von Kellerwänden ist eine
zementgebundene elastische Dichtungsschlämme als Grundierung aufzubringen.

Auf gleichmäßige Färbung und Oberflächenausbildung des Außenputzes ist zu achten. Flecken und
Ansätze im Außenputz gelten als wesentlicher Mangel. Putzsichtig verbleibende Flächen und Flächen
aus durchgefärbtemPutzmaterial sind stets nur mit Material einer Charge in einem Arbeitsabschnitt
("Tagesabschnitt") herzustellen, um optische Beeinträchtigungen zu vermeiden. Arbeitsabschnitte  und
-unterbrechungen sind so zu planen, dass sie an Ecken liegen. Zusammenhängende Putzflächen sind
stets in einem Arbeitsgang frisch-in-frisch und frei von Arbeitsansätzen herzustellen. Für den späteren
Verschluss von Rüstankerlöchern sind, soweit dieser mit Putzmaterial erfolgt, Originalmaterialien aus
den entsprechenden Putzmörtelchargen vom AN während der Arbeitsausführung zurückzulegen. 

2.10 Sockel
Als geeigneter Untergrund von Sockelputz ist bei erdberührten Bauteilen eine wirksame Abdichtung
oder ein wasserundurchlässiges Betonbauteil erforderlich. Der Sockelputz selber muss
feuchtigkeitsbeständig sein, der Putzmörtelgruppe CS III oder CS IV und der Kategorie W3 der
Wasseraufnahmefähigkeit nach EN 15824 entsprechen. 
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Der Sockelputz ist im erdberührten Bereich zusätzlich mit einer mineralischen Abdichtungsschlämme
an der Oberfläche abzudichten und mit einer Schutzlage vor mechanischer Beschädigung zu schützen.
Erdberührte Gebäudesockel sind gemäß DIN 18533-1, Klasse W4-E abzudichten. Der AN prüft, ob der
Putzgrund für seine Arbeiten in Form einer entsprechenden Abdichtung gegeben ist.

Sind die vorstehenden Ausführungsvorgaben planerisch und/oder durch die nachfolgende
Leistungsbeschreibung nicht erfüllt, meldet der AN rechtzeitig vor Beginn der Ausführung Bedenken an,
um die erforderliche Art der Ausführung zu klären.

2.11 Modernisierung/Instandsetzung
Soweit Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in bewohnten Räumen stattfinden,
vermeidet der AN jegliche Belästigungen der Wohnungsnutzer bspw. dadurch, dass alle Materialien nur
außerhalb der Wohnungen angemischt werden.

Die Baustelle ist bei Arbeitsunterbrechungen oder bei Arbeitsende in einem sauberen und ordentlichen
Zustand zu hinterlassen.

Der AN trifft, sofern dies notwendig ist, selbstständig Terminabsprachen zur Durchführung seiner
Leistungen, wie z. B. Mängelbeseitigung oder Restarbeiten, mit den Mietern.

2.12 Bauphysik
Fensterlaibungen in schwach dämmenden Bauteilen (Betonwände, Kalksandsteinwände etc.) müssen
grundsätzlich gedämmt werden. Soweit außenseitig keine oder nur eine Dämmung geringer Stärke (< 6
cm im Laibungsbereich) aufgebracht wird, soll eine zusätzliche Laibungsinnendämmung vorgesehen
werden. Als Material hierfür sind Kalziumsilikatplatten zu verwenden, sofern nicht aus etwas anderes
beschrieben ist. Der AN weist den AG ggf. auf die Erfordernis der zuvor beschriebenen
Laibungsinnendämmung hin.

01   Titel   WDVS Fassaden

01.1 WDVS, Wand, Phenolharz-Hartschaum, d=100mm

WDVS, Wand, mineralischer Oberputz, geklebt, Verdübelung
nach statischer Erfordernis einschl. Armierung und
Egalisierungsanstrich. Zeitversetztes Schließen der
Gerüstankerlöcher begleitend beim (bauseitigen) Abrüsten.

Leistungsumfang
- Untergrundprüfung
- Untergrundausgleich bis 10 mm
- Wärmedämmung
- Armierungsspachtelung mit Gewebe
- Oberputz
- Sockelproil
- Sockelaufsteckprofil
- schlagregendichtes Kompriband zu angrenzenden Bauteilen,

(Dachrand, Fensterbänke)
- Schließen Gerüstankerlöcher
- Egalisierungsanstrich

Zweck: außenseitige Wärmedämmung nach
 DIN 55699
Beanspruchung: mechanische Belastung, Feuchtigkeit
Vorleistung: KS-Mauerwerk, Beton
Folgeleistung: endfertige Oberfläche 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel WDVS Fassaden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dämmung: Phenolharz-Dämmplatten nach DIN
EN 13166

Schmelzpunkt: ab 1.000 °C
Befestigung: nach stat. Erfordernis
Anwendungsgebiet: WAP, zh nach DIN 4108-10

Dämmstoffstärke: 100 mm
WLS: 023
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102 bzw. EN 13501
 im System mit
 Phenolharz-Dämmplatten
Oberputz: gefärbter PII nach DIN 18550 als
 Dünnschichtleichtputz
Struktur: Kratzputz, Körnung 2 mm
Anstrich: 2-facher Silikatdispersionsanstrich
Max. Wandhöhe: > 22,00-100,00 m über GOK
Windlastzone: II

Einbauort: Treppenhaus

75 m² EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.2 Zulage farbige Putzoberfläche

Zulage für die Ausführung durchgefärbter Putzoberflächen
einschl. Egalisierungsanstrich.

Farbton: mittlerer Hellbezugswert nach
 Farbkarte des Putzherstellers

1 m² EP .........................  - Nur EP -

01.3 Außenecke Gewebeeckwinkel

Gewebeeckwinkel als Außeneckausbildung zum Putzeinbau.

Zweck: Kantenschutz gegen mechan.
 Belastung, optisch saubere

Eckausbildung
Beanspruchung:  mech. Beanspruchung
Vorleistung: Rohbau
Folgeleistung: Armierputz
Material: Kunststoff mit integriertem

Glasfasergewebe
Putzstärke: mind. 15 mm
Schenkellänge: mind. 100/100 mm

Einbauort: Treppenhaus 

14 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel WDVS Fassaden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.4 Gebäudebewegungsfugen zur Bestandsfassade, WDVS

Gebäudebewegungsfugen zur Bestandsfassade mit
Dehnfugenprofil.

Zweck: Aufnahme Bewegungen in
 Wandlängsrichtung (z. B. Schwind-
 und Dehnfugen)
Beanspruchung: mechanische Beanspruchung
Vorleistung: Wanddämmung
Folgeleistung: Oberputz
Profil: PVC mit Gewebeanschluss
Breite: ca. 30 mm
Bewegung: +/- 20 mm

Einbauort: Treppenhaus

12 m EP ......................... GP ............................

01.5 Laibungen, WDVS, Profile, bis 15cm

Fenster- und Türlaibungen, passend zum zuvor beschriebenen
WDVS einschl. Eckschutzschienen und Anputzprofilen.

Leistungsbestandteile
- Gewebe-Eckschutzschiene
- Anputzprofil mit Dichtlippe zum Fenster-/Türrahmen,

bzw. Rollladenschiene
- Laibungsdämmung mit -armierung und -putz
- Oberputz
- Egalisierungsanstrich

Zweck: außenseitige Wärmedämmung nach
 DIN 55699
Beanspruchung: mechanische Beanspruchung,
 Feuchtigkeit
Vorleistung: Mauerwerk oder Beton
Folgeleistung: endfertige Oberfläche
Dämmung: wie WDVS Wand
Oberputz: wie WDVS Wand
Oberfläche: wie WDVS Wand
Putzprofile: Kunststoff
Laibungstiefe: bis 20 cm

Einbauort: Treppenhaus

19 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita (2320)

            
323 AußenputzarbeitenLV

01 Titel WDVS Fassaden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.6 Diagonalbewehrung Fensteröffnung

Diagonalbewehrung an Ecken von Fensteröffnungen zur
Minderung der Rissgefahr.

Zweck: Kerbrissvermeidung an Fensterecken
Beanspruchung: mechanische Beanspruchung
Vorleistung: vollflächig gedämmte,trockene
 Wandoberfläche
Folgeleistung: Armierputz und Oberputz
Bewehrung: Glasfasergewebe
Maschenweite ca. 4 mm
Einbauort: alle Ecken einer Fensteröffnung
Abrechnung: je Fensteröffnung

8 Stck EP ......................... GP ............................

01.7 WDVS, Sockel, XPS, B1, mit Abdichtung, d=100mm

Sockelausbildung mit WDVS-Abdichtung, Perimeterdämmung
aus Polystyrolhartschaumplatten, MDS und mineralischem
Oberputz.

Leistungsbestandteile
- Sockelabschlussprofil für WDVS-Wand, therm. getrennt
- Spachtelung Rückwandoberfläche
- Abdichtungsbeschichtung mit Mörtelschlämme, W4-E
- Sockeldämmung XPS
- Abdichtungsbeschichtung mit Mörtelschlämme, W4-E mind.

5cm ü. GOK
- Schutzschicht (Noppenbahn)
- 2-lg. Oberputz

Zweck: feuchtigkeitsbeständige
 Sockeldämmung, Abdichtung
Beanspruchung: Erddruck, Feuchtigkeit
Vorleistung: KS-MW oder Stb.-Wand
Folgeleistung: endfertige Oberfläche

Dämmung
Einbauhöhe: ca. 50 cm über GOK bis 30 cm unter
 GOK
Material: extrudierter Polystyrolhartschaum,
 XPS
Anwendungstyp: PW nach DIN 4108-10
Druckfestigkeit: CS(10\Y)300, 30 N/cm2

Plattendicke: 140 mm
WLS: 035
Baustoffklasse: B1/E nach DIN 4102 bzw. EN
 13501

Abdichtung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita (2320)

            
323 AußenputzarbeitenLV

01 Titel WDVS Fassaden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wassereinwirkung: Klasse W4-E (Wandsockel)
Rissüberbrückung: Klasse RÜ1-E (< 0,2 mm)
Abdichtungsmaterial: MDS, 2 Aufträge frisch-in-frisch
Schichten: 2-fach
Trockenschichtdicke: mind. 2 mm
Oberputz: PIII nach DIN 18550
Oberfläche: Q2, gerieben

Einbauort: Treppenhaus

10 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  WDVS Fassaden, Netto: ...............................
    

02   Titel   Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Stundenlöhne enthalten die Zulagen für Feiertags-, Samstags-
und Sonntagsarbeit sowie für Überstunden.

Mit den Stundenlöhnen sind im Weiteren Fahrkosten,
Aufwendungen für Verpflegung, Übernachtung sowie
Kleinmaterialien, Einsatz von Kleinmaschinen und
Verbrauchsmaterialien usw. abgegolten.

Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend genannten
Stunden besteht generell nicht.

Ein Vergütungsanspruch für Zeitaufwendungen entsteht nur,
wenn die voraussichtlich benötigten Aufwendungen vor
Arbeitsausführung von der Bauleitung bestätigt/beauftragt
wurden.

Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung, Stemm- und
Abbrucharbeiten etc., gelangen grundsätzlich nur die
Stundensätze für Bauhelfer zur Abrechnung.

Die vom AN angegebenen Stundensätze werden als Grundlage
wechselseitiger Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG
herangezogen.

02.1 Stundensatz: Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Fachwerker

20 Std EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita (2320)

            
323 AußenputzarbeitenLV

02 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.2 Stundensatz: Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Bauhelfer

20 Std EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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323 AußenputzarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel WDVS Fassaden ..............................16

 
  02 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................20

    Summe  LV  323  Außenputzarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 10.02.2026 - Seite 22


	2320 Lüdenscheider Straße 17 - Umbau Kita
	323 Außenputzarbeiten
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	BVB Besondere Vertragsbedingungen
	ZTV Putz-/Stuckarbeiten
	01 WDVS Fassaden
	1  WDVS, Wand, Phenolharz-Hartschaum, d=100mm
	2  Zulage farbige Putzoberfläche
	3  Außenecke Gewebeeckwinkel
	4  Gebäudebewegungsfugen zur Bestandsfassade, WDVS
	5  Laibungen, WDVS, Profile, bis 15cm
	6  Diagonalbewehrung Fensteröffnung
	7  WDVS, Sockel, XPS, B1, mit Abdichtung, d=100mm

	02 Stundenlohnarbeiten
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten
	1  Stundensatz: Fachwerker
	2  Stundensatz: Bauhelfer

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



